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RS OGH 1988/2/11 2Ob519/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.02.1988

Norm

ABGB §1299 A1

ZPO §503 E4c3

Rechtssatz

Wird eine dem Beweisführer günstige Protokollierung des Prozeßgegners über einen Geschehensablauf im internen

Bereich von letzterem als unrichtig bezeichnet und ist dies nicht mehr objektiv überprüfbar, so ist eine Umkehr der

Beweislast gerechtfertigt: Es obliegt hier der beklagten Partei (Krankenhaus), die ihren Prozeßstandpunkt auf die

Unrichtigkeit der später übermalten Eintragungen stützt, diese Unrichtigkeit nachzuweisen.
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